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Es war ein langer und schwieriger Weg, bis am 1. Januar 1999 das Psychotherapeutenge-
setz in Kraft treten konnte. Damit wurde nicht nur eine gesicherte Rechtsgrundlage für 
die Ausübung der psychotherapeutischen Berufe geschaffen, sondern auch die Einbindung 
der Psychotherapie in die gesetzliche Krankenversicherung gewährleistet. Dieses Gesetz 
kann daher als Meilenstein in der psychotherapeutischen Versorgung bezeichnet werden.  
Die Psychologischen Psychotherapeutinnen und -therapeuten sowie Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeutinnen und -therapeuten leisten heute in unserem Gesundheitswesen 
einen unverzichtbaren Beitrag, der aufgrund der zunehmenden Bedeutung psychischer 
Erkrankungen immer wichtiger wird. Ihre Arbeit hat sich in den vergangenen zehn Jahren 
weiterentwickelt, die Anforderungen in der täglichen Praxis verändern sich. Darum hat 
das Bundesministerium für Gesundheit ein umfassendes Gutachten in Auftrag gegeben, das 
die Erfahrungen mit den gesetzlichen Regelungen untersucht. Das Gutachten wird zeigen, 
ob das Psychotherapeutengesetz an neue Herausforderungen angepasst werden muss. 
Zehn Jahre Psychotherapeutengesetz – das ist ein Anlass zum Feiern und für einen Blick 
nach vorn. Ich bin überzeugt: Die Psychotherapie wird im künftigen Zusammenspiel der 
Gesundheitsberufe eine entscheidende Rolle spielen. 
 

Ulla Schmidt 
Bundesministerin für Gesundheit 

Den Patienten stärken 
Interview mit BPtK-Präsident Prof. Dr. Rainer Richter 

Das Psychotherapeutengesetz, 
das am 1. Januar 1999 in Kraft 
trat, war ein politischer Kraftakt 
mit langem Vorlauf. Warum ge-
lang es schließlich, den akademi-
schen Heilberuf des Psychothe-
rapeuten durchzusetzen? 
Seelische Erkrankungen, also 
Störungen des Erlebens und 
Verhaltens, sind für Patientinnen 
und Patienten meist mit großem 
Leiden verbunden. Ein gemein-
sames Kennzeichen aller seeli-
schen – und auch einiger körper-
licher – Erkrankungen ist die 
ausgeprägte Beeinträchtigung 
der zwischenmenschlichen Be-
ziehungen. Die Forschung hat 
gezeigt, dass diese Erkrankungen 
mit Psychotherapie, d. h. in ei-
ner professionellen Behandlungs-
beziehung zu einem Psychothe-
rapeuten oder einer Psychothe-
rapeutin, geheilt werden können 
und immer mehr Patienten fra-
gen nach dieser Behandlung. Das 
Psychotherapeutengesetz trug 
diesem wissenschaftlichen Fort-

schritt Rechnung, zumal ein 
Gutachten für das Bundesge-
sundheitsministerium zu Beginn 
der 90er Jahre eine eklatante 
Unter- und Fehlversorgung psy-
chisch kranker Menschen beleg-
te. 
 
Welche Verbesserung brachte 
das Psychotherapeutengesetz? 
Das Psychotherapeutengesetz 
brachte zuerst einmal qualitative 
Verbesserungen: Seither kann 
ein Patient, der einen Psychothe-
rapeuten aufsucht, darauf ver-
trauen, dass dieser über eine 
staatlich geregelte Qualifikation 
verfügt und - wie die Angehöri-
gen der anderen Heilberufe - der 
Berufsaufsicht einer Kammer 
unterliegt. Zudem ermöglichte 
es den Aufbau ein flächende-
ckenden Netzes niedergelassener 
Psychotherapeuten. Überall in 
Deutschland kann seither ein Pa-
tient direkt einen Psychothera-
peuten konsultieren. Dieser Di-
rektzugang war vor allem für die 

Patienten eine große Erleichte-
rung. Bedeutsam sind aber auch 
die indirekten Auswirkungen: 
Das Gesetz hat die Psychothera-
pie in einem Gesundheitssystem 
gestärkt, das maßgeblich durch 
biologische Krankheitsmodelle 
nebst den entsprechenden Be-
handlungsverfahren geprägt war 
und immer noch ist. Psychothe-
rapie hat das vertrauensvolle Ge-
spräch in einer tragenden Be-
handlungsbeziehung zur Voraus-
setzung. Mit der Schaffung eines 
eigenen Heilberufs für die Aus-
übung von Psychotherapie hat 
der Gesetzgeber zudem die ge-
sellschaftliche Entwicklung zu ei-
ner multiprofessionellen Ge-
sundheitsversorgung verstärkt. 
 
Die Patienten müssen aber häu-
fig immer noch warten, bevor 
sie eine Psychotherapie begin-
nen können – selbst in relativ 
gut versorgten Großstädten.  
Ja, das stimmt. Psychotherapie 
ist eine Alternative zur Pharma-
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schwierig und anstrengend. Für 
Patientinnen und Patienten ist 
eine Psychotherapie eine sehr 
fordernde Behandlungsalternati-
ve. Die moderne Gesellschaft 
und eine globalisierte Wirtschaft 
stellen hohe Anforderungen an 
die Bereitschaft des einzelnen 
Menschen, sich weiterzuent-
wickeln, neu zu orientieren und 

dabei doch er selbst zu blei-
ben. Jeder von uns kann 
diesem rapiden sozialen 
Wandel nur gerecht wer-
den, wenn er nicht nur kör-
perlich, sondern vor allem 
auch psychisch gesund ist, 
bleibt und gegebenenfalls 
wieder wird. Psychische 
Gesundheit ist mehr als frü-
her eine entscheidende Vor-
aussetzung, um im Arbeits-
leben integriert und im Pri-
vatleben zufrieden zu sein.  
 
Müssen wir deshalb bald al-
le zum Psychotherapeuten? 
Sicher nicht. Längst nicht 
jedes psychische Problem 
ist gleich eine behandlungs-
bedürftige Krankheit. Jeder 
kennt Gefühle der Nieder-
geschlagenheit, Müdigkeit 
und vielleicht auch noch 
Schlaflosigkeit. Doch nicht 
jede dieser Beschwerden ist 
schon eine Depression. 
Derartige Symptome müs-
sen stark ausgeprägt über 
längere Zeit auftreten, be-
vor Psychotherapeuten von 
einer Depression, also ei-
ner ernsten psychischen 
Krankheit, sprechen. Aller-
dings geht es Psychothera-
peuten nicht allein darum, 
Krankheiten zu kurieren, 
sondern auch, sie erst gar 
nicht entstehen zu lassen. 
Psychotherapie kann auch 
dabei helfen, die persönli-
chen Ressourcen eines 

Menschen zu stärken, die er 
braucht, um Belastungen ohne 
Schaden zu bewältigen. Leider 
reagiert unser Gesundheitssys-
tem erst, wenn ein Mensch 

kotherapie geworden. Arznei-
mittel erscheinen als schnelle 
und einfache Lösung für psychi-
sche Krisen und Krankheiten. 
Aber viele Menschen wissen in-
tuitiv, was auch wissenschaftlich 
belegt ist, dass sich dadurch an 
den Ursachen einer Krankheit 
nichts ändert. Deshalb haben Pa-
tienten durchaus eine hohe Prä-

ferenz für Psychotherapie. Als 
Psychotherapeuten sind wir häu-
fig von dieser hohen Bereit-
schaft, an sich selbst zu arbeiten, 
beeindruckt – das ist nämlich 

ernsthaft erkrankt ist. Mit der 
Prävention von Krankheit, dem 
Ziel, den Menschen gesund zu 
erhalten, tut sich die Gesund-
heitspolitik trotz aller Willens-
bekundungen noch sehr 
schwer. 
 
Was müsste sich ändern? 
Psychotherapeuten engagieren 
sich für die Entwicklung multi-
professioneller Behandlungsleit-
linien und integrierter Versor-
gungskonzepte. Insbesondere 
bei schwer psychisch kranken 
Menschen müssen unterschied-
liche Gesundheitsberufe zusam-
menarbeiten. Multiprofessio-
nelle Teams aus Psychothera-
peuten, Ärzten, Pflegern, So-
zio- und Ergotherapeuten sowie 
Sozialarbeitern sind notwendig. 
Die Versorgung ist dann so gut, 
wie die Professionen ihre jewei-
lige Fachkompetenz abgestimmt 
in die Versorgung einbringen 
können. Heute werden daher 
zunehmend Leitlinien, wie z. B. 
die Nationale Versorgungsleitli-
nie Depression, multiprofessio-
nell entwickelt. Psychotherapie 
ist notwendigerweise eine zeit-
intensive Behandlung. Die zur 
Verfügung stehenden Psycho-
therapieplätze werden daher – 
selbst eine angemessene Be-
darfsplanung vorausgesetzt – 
immer begrenzt sein. Wir brau-
chen eine intelligente Zugangs-
steuerung und, ergänzend zur 
Richtlinienpsychotherapie, fle-
xible Behandlungsangebote, die 
es Psychotherapeuten ermögli-
chen, sich neben einer adäqua-
ten Krisenintervention auch 
besser in die Behandlung chro-
nisch kranker Menschen einzu-
bringen. Außerdem wird sich 
die Profession dafür einsetzen, 
dass die Krankenhausversor-
gung psychisch kranker Men-
schen künftig mehr teilstationär 
und ambulant orientiert ist, sich 
verstärkt psychotherapeutisch 
ausrichtet und besser durch ei-
ne abgestimmte psychosoziale 
Unterstützung abgefedert ist. 
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Das Psychotherapeutengesetz 
 
Mit dem Psychotherapeutengesetz, das am 1. Januar 1999 in 
Kraft trat, schuf der Gesetzgeber die rechtliche Grundlage für 
heilkundliche Psychotherapie in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung. 
 
Berufsrecht 
• Definition von Psychotherapie als „jede mittels wissenschaftlich 

anerkannter Verfahren vorgenommene Tätigkeit zur Feststel-
lung, Heilung oder Linderung psychischer Störungen mit 
Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist“. 

• Approbation als Voraussetzung, um die Berufe des „Psycholo-
gischen Psychotherapeuten“ und „Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten“ ausüben zu können. 

• Notwendige Qualifikationen für die Approbation sind: 
⇒  abgeschlossenes Psychologiestudium, 
⇒  alternativ bei Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 

auch abgeschlossenes Pädagogik- oder Sozialpädagogik-
studium, 

⇒  darauf aufbauend folgt die psychotherapeutische Ausbil-
dung als mindestens dreijährige Vollzeit- oder fünfjährige 
Teilzeitausbildung mit staatlicher Abschlussprüfung. 

• Begutachtung der wissenschaftlichen Anerkennung von psy-
chotherapeutischen Behandlungsverfahren zur vertieften Aus-
bildung durch den Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie. 

 
Krankenversicherung 
• Patienten können einen Psychotherapeuten direkt konsultieren 

(„Erstzugangsrecht“), 
• Psychotherapie wird von den gesetzlichen Krankenversiche-

rungen bezahlt („Vertragspsychotherapeuten“), 
• Der Gemeinsame Bundesausschuss prüft die Wirksamkeit von 

psychotherapeutischen Behandlungsverfahren und -methoden, 
die als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung er-
bracht werden dürfen. Für eine Anerkennung als „Richtlinien-
verfahren“ ist entscheidend, ob für ein psychotherapeutisches 
Verfahren ausreichend wissenschaftlich belegt ist, dass mit 
ihm die wichtigsten psychischen Erkrankungen erfolgreich be-
handelt werden können. Derzeit sind psychodynamisch be-
gründete Verfahren und Verhaltenstherapie anerkannte Richtli-
nienverfahren, 

• Die Kassenärztlichen Vereinigungen müssen ein flächende-
ckendes Angebot an niedergelassenen Psychotherapeuten 
sicherstellen („Bedarfsplanung“). 
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Patienten können darauf ver-
trauen, dass Psychotherapeu-
ten psychische Krankheiten 
nachweislich und erfolgreich 
behandeln können. Das Psy-
chotherapeutengesetz stellt 
seit 1999 sicher, dass in 
Deutschland Menschen mit 
psychischen Krankheiten 
grundsätzlich qualitativ hoch-
wertig versorgt werden. Nur 
derjenige darf sich Psychothe-
rapeut nennen, der eine ge-
setzlich festgelegte und an-
spruchsvolle Ausbildung absol-
viert hat. Als Psychotherapeut 
dürfen sich „Psychologische 
Psychotherapeuten“ und „Kin-
der- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten“ bezeichnen. Über 
diese gesetzlich geregelte hohe 
Qualifikation verfügen alle 
Psychotherapeuten – unabhän-
gig davon, ob sie freiberuflich 
in einer Praxis oder in einem 
Krankenhaus, der Rehabilitati-
on, der Jugendhilfe oder in 
einer Beratungsstelle arbeiten. 
 
Patienten finden überall in 
Deutschland einen Psychothe-
rapeuten. Das Psychothera-
peutengesetz schuf eine annä-
hernd flächendeckende Ver-
sorgung. Die Kassenärztlichen 
Vereinigungen müssen sicher-
stellen, dass in ganz Deutsch-

land die Versorgung von psy-
chisch kranken Menschen ge-
währleistet ist. 
 
Patienten können einen Psy-
chotherapeuten direkt konsul-
tieren. Sie müssen sich nicht 
mehr erst an einem Arzt wen-
den, um sich von ihm an einen 
Psychotherapeuten überweisen 
zu lassen („Delegationsverfah-
ren“). Das „Erstzugangsrecht“ 
stellt sicher, dass sich ein Pati-
ent unmittelbar an einen Psy-
chotherapeuten wenden kann. 
Aktuelle Erhebungen zeigen 
deutlich, dass das Vertrauen 
der Bevölkerung in die Psy-
chotherapie in den vergange-
nen Jahren gewachsen und er-
heblich höher als das Vertrau-
en in die Pharmakotherapie ist 
(Abb. 1). Die Etablierung ei-
ner geregelten und qualitätsge-
sicherten Versorgung hat da-
mit auch wesentlich zu einer 
Entstigmatisierung von seeli-
schen Störungen beigetragen. 
 
Patienten benötigen nicht 
mehr als ihre Versichertenkar-
te, um sich psychotherapeu-
tisch behandeln zu lassen. Die 
gesetzliche Krankenversiche-
rung übernimmt grundsätzlich 
die Kosten für eine Psychothe-
rapie. 

Regionale Unterschiede 
In der psychotherapeutischen 
Versorgung bestehen erhebliche 
regionale Unterschiede (Abbil-
dung 2). Die kassenärztliche Be-
darfsplanung definierte die An-
zahl der psychotherapeutischen 
Praxen, die 1999 bestanden, als 

„Bedarf“. Aus 
einem anfängli-
chen Istwert 
wurde so ein 
„Sollwert“. Da-
durch entstan-
den insbeson-
dere starke 
Unterschiede 
zwischen länd-
lichen und 
städtischen Re-
gionen. Das 
Stadt-Land-Ge-
fälle ist so stark 
wie in keiner 
anderen Arzt-
gruppe. 

Die Verbesserungen für Patienten BPtK-Spezial 

Abbildung 1: Therapiepräferenzen in der Allgemeinbevölkerung 

Quelle: Angermeyer & Matschinger, 2005 
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Aufgaben der Psychotherapeutenkammern  
Die Bezeichnung „Psychothe-

rapeut“ ist gesetzlich geschützt. 
Sie darf von „Psychologischen 
Psychotherapeuten“, „Kinder- 
und Jugendlichenpsychothera-
peuten“ und von Ärzten geführt 
werden. Psychotherapeuten 
sind gesetzlich verpflichtet, be-
sondere Berufspflichten einzu-
halten und ihre berufsständi-
schen Belange selbstständig in 

Psychotherapeutenkammern zu 
regeln. Alle Psychotherapeuten 
sind daher Mitglied einer Psy-
chotherapeutenkammer. Die 
Kammern achten auf die Einhal-
tung der Berufspflichten ihrer 
Mitglieder und stellen insbeson-
dere eine hohe Behandlungsqua-
lität und den Schutz der Patien-
tenrechte sicher. Außerdem set-
zen sie sich für die Interessen 
psychisch kranker Menschen ein 
und vertreten die beruflichen 
Belange ihrer Mitglieder gegen-
über Politik und Öffentlichkeit. 

 
Landes-

psychotherapeutenkammern 
Es gibt zwölf Landespsycho-

therapeutenkammern. Die 
Ostdeutsche Psychotherapeu-

tenkammer ist für die Bundes-
länder Brandenburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen zuständig; alle anderen 
Bundesländer haben eine eige-
ne Kammer. Die Bundespsy-
chotherapeutenkammer ist die 
Arbeitsgemeinschaft aller 
Landespsychotherapeuten-
kammern auf Bundesebene. 

Berufsordnungen 
Jede Landeskammer gibt 

sich eine Berufsordnung, die 
die beruflichen Pflichten der 
Psychotherapeuten regelt. Sie 
dient dem Ziel, 
• das Vertrauen zwischen 

Psychotherapeuten und 
ihren Patienten zu fördern, 

• den Schutz der Patienten zu 
sichern, 

• die Qualität der psychothe-
rapeutischen Tätigkeit im 
Interesse der Gesundheit 
der Bevölkerung sicherzu-
stellen, 

• die freie Berufsausübung zu 
sichern, 

• das Ansehen des Berufs zu 
wahren und zu fördern, 

• auf berufswürdiges Verhal-

ten hinzuwirken und berufs-
unwürdiges Verhalten zu 
verhindern. 

 
Qualitätssicherung 
durch Fortbildung 

Der Gesetzgeber verpflichtet 
alle Psychotherapeuten, sich 
kontinuierlich auf dem aktuel-
len wissenschaftlichen For-
schungsstand zu halten und 

fortzubilden. Die Psy-
chotherapeutenkammern 
regeln diese Verpflich-
tung in ihren Berufs- und 
Fortbildungsordnungen. 
Sie überwachen ihre 
Einhaltung, ahnden Ver-
stöße, die zu Verfahren 
vor eigens einge-
richteten Heilberufsge-
richten führen können. 
 

Patientenrechte 
Ein besonderes Gewicht 
legen die Berufsordnun-
gen der Psychothera-
peutenkammern auf die 
Rechte der Patienten 
und die Pflichten der 
Psychotherapeuten ge-
genüber den Patienten. 
Viele Rechte der Patien-
ten ergeben sich dar-

über hinaus unmittelbar aus 
gesetzlichen Vorschriften. Die 
Kammern gehen Hinweisen 
auf Verstöße nach, ahnden 
diese oder leiten berufsge-
richtliche Verfahren ein. 

 
Bundes-

psychotherapeutenkammer 
Die Bundespsychotherapeu-

tenkammer tritt auf Bundes- 
und europäischer Ebene für 
die Belange psychisch kranker 
Menschen und die Interessen 
der Psychotherapeuten ein. 
Sie nimmt insbesondere Stel-
lung zu neuen Gesetzen. Au-
ßerdem nimmt sie ihre Betei-
ligungsrechte in der sozial-
rechtlichen Selbstverwaltung 
wahr. 

Schlechte Versorgung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen 
 
Psychisch kranke Kinder und Jugendliche werden häufig gar nicht oder falsch behandelt. Immer 
mehr Kinder und Jugendliche werden in psychiatrische Krankenhäuser eingewiesen. Es fehlen Psy-
chotherapeuten, die sich speziell ihrer Behandlung widmen. Die ab 2009 gültige Mindestquote für 
Psychotherapeuten, die ausschließlich Kinder und Jugendliche behandeln, wird zur Lösung der 
Probleme beitragen. 
 
• Nur die Hälfte der Kinder und Jugendlichen, die als psychisch krank diagnostiziert werden, be-

kommt eine Behandlung (KiGGS, 2007). 
• Viele Kinder erhalten eine falsche Behandlung. Bei ADHS werden viel zu oft und viel zu schnell 

Medikamente verschrieben. Ein Drittel der Kinder und Jugendlichen, bei denen ADHS diagnosti-
ziert wird, erhält keine spezifische Behandlung. Über 40 Prozent bekommt eine Monotherapie mit 
Psychostimulanzien. Nur 3,7 Prozent der Kinder und Jugendlichen erhält eine Psychotherapie und 
nur 2,8 Prozent eine Kombination aus Psycho- und Pharmakotherapie (KV Bayerns, 2007). 

• Kommunen und Länder haben in den vergangenen Jahren massiv bei hilfebedürftigen Kindern 
und Jugendlichen gespart. Ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen kürzten sie um 13 Pro-
zent. Stationäre Einrichtungen der Jugendhilfe verringerten zwischen 2002 und 2006 ihr Personal 
um rund sechs Prozent. In der Jugendarbeit fiel fast jeder dritte Arbeitsplatz weg, in der Behinder-
tenhilfe ungefähr jeder fünfte (Jugendhilfetag, 2008). 

• Immer mehr Kinder und Jugendliche werden in psychiatrische Krankenhäuser eingewiesen. Die 
Zahl der Betten im klinisch-stationären Bereich für Kinder und Jugendliche stieg in den vergange-
nen fünf Jahren um 12,5 Prozent – entgegen dem allgemeinen Trend des Bettenabbaus in der 
Psychiatrie. Die Anzahl der tagesklinischen Plätze stieg um 54 Prozent (AOLG, 2007). 
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Psychische Krankheiten gehö-
ren heute zu den Volkskrank-
heiten. Psychische Störungen 
sind einer der häufigsten Grün-
de für Arbeitsunfähigkeit und 
Frühverrentung. 

Psychotherapie ist eine nach-
gewiesen wirksame Behand-
lungsmöglichkeit, die von den 
Patienten häufig einer Pharma-
kotherapie vorgezogen wird.  

In Deutschland sind psychi-
sche Störungen erst seit Kurzem 
Gegenstand von interdiszipli-
nären Leitlinien. Leitlinien be-
schreiben, wie Krankheiten 
nach dem internationalen For-
schungsstand behandelt werden 
sollten. Die bereits vorliegen-
den internationalen Behand-
lungsleitlinien bestätigen die 
herausgehobene Rolle, die Psy-
chotherapie z. B. bei der Be-
handlung von Depressionen hat. 
Bei der Behandlung von Depres-
sionen unterscheiden sich die 
Empfehlungen danach, ob es 
sich um leichte, schwere oder 
chronische depressive Erkran-
kungen handelt: 
• Bei akuten leichten depressi-

ven Störungen wird Psycho-
therapie als primäre Behand-
lungsoption empfohlen, 

• Bei akuten mittelschweren 
depressiven Störungen eignen 
sich entweder Psychotherapie 
oder Pharmakotherapie mit 
Antidepressiva, 

• Bei akuten schweren depressi-
ven Störungen ist eine Kom-
binationsbehandlung aus Psy-
chotherapie und Psychophar-
maka ratsam, 

• Bei allen chronischen Depres-
sionen (Dysthymie, Double 
Depression und chronische 
Major Depression) ist eine 
Kombinationsbehandlung 
einer Monotherapie überle-
gen. 
Insgesamt ist die Psychothera-

pie bei allen Schweregraden der 
Depression eine unverzichtbare 
Behandlungsoption, die vielfach 

den Patienten als effektivste 
Behandlungsoption vorrangig 
anzubieten ist. Unter den psy-
chotherapeutischen Ansätzen ist 
die Wirksamkeit der Verhal-
tenstherapie, der Psychodyna-
mischen Psychotherapie, der 
Interpersonellen Psychotherapie 
und der Gesprächspsychothera-
pie gut belegt.  

Eine besondere Stärke der 
Psychotherapie ist, dass sie an-
haltend und längerfristig wirkt, 
insbesondere wenn sie nach 
Abklingen der akuten Sympto-
me als Erhaltungstherapie fort-
geführt wird. Die Wiederer-
krankungsrate wird durch eine 
psychotherapeutische Behand-
lung wesentlich gesenkt. Bei 
Patienten mit einem erhöhten 
Rückfallrisiko, z. B. bei Patien-
ten, die bereits mehrere depres-

sive Phasen erlitten haben, em-
pfehlen Leitlinien deshalb eine 
längerfristige stabilisierende 
Psychotherapie.  

Depressive Störungen zählen 
weltweit zu den häufigsten 
Volkskrankheiten und werden 

in den kommenden Jahren wei-
ter an Bedeutung gewinnen.  
• In Deutschland erkrankt jähr-

lich jeder zehnte Erwachsene 
an einer klassischen Depressi-
on oder einer Dysthymie (ei-
ner leichteren Depression, die 
aber oft über Jahre anhält).  

• Depressionen sind mit einem 
erheblichen Suizidrisiko ver-
bunden.  

• Depressionen treten häufig 
zusammen mit körperlichen 
Erkrankungen auf, z. B. bei 
Diabetes und Herzkrankhei-
ten.  

• Depressionen verzögern die 
Gesundung von körperlichen 
Leiden oder verursachen eine 
höhere Sterblichkeit.  

• Frauen erkranken überpro-
portional häufig an Depressio-
nen.  

• Unbehandelte Depressionen 
entwickeln sich oft zu lang-
wierigen und chronischen Er-
krankungen, bei denen nicht 
selten wiederholt stationäre 
Behandlungen erforderlich 
sind. 

Psychotherapie wirkt: Beispiel Depression 

Häufigkeit von psychischen Störungen bei Erwachsenen  

Häufigkeit psychischer Störungen bei Erwachsenen von 18 - 65 Jahren während der vergangenen zwölf Monate 
(Bundesgesundheitssurvey 1998): Etwa jeder dritte Erwachsene erkrankt während eines Jahres an einer psychi-
schen Störung. Am häufigsten sind Angststörungen, Suchterkrankungen und Depressionen. Somatoforme Stö-
rungen sind körperliche Erkrankungen, für die sich keine körperlichen Ursachen finden lassen. 
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Körperbildtherapie hilft  
bei Magersucht und Ess-Brech-Sucht 

Die meisten Frauen, die Es-
sen krank macht, nehmen ihren 
Körper anders wahr als gesunde 
Menschen: Sie finden sich zu 
dick und unattraktiv. Durch ei-
ne gezielte Körperbildtherapie 
können betroffene Frauen dieses 
verzerrte Selbstbild teilweise 
korrigieren und damit einen 
wichtigen Schritt zur Überwin-
dung ihrer Essstörung machen. 

Magersucht (Anorexie) und 
Ess-Brech-Sucht (Bulimie) sind 
die beiden häufigsten Essstörun-
gen. Der Erkrankungsbeginn 
liegt typischerweise in der Ju-
gend und im frühen Erwachse-
nenalter. Bei den 14- bis 20jäh-
rigen jungen Frauen, der Alters-
gruppe mit dem höchsten Risi-
ko, erkranken bis zu acht von 
1.000 Frauen an Magersucht. 
Bis zu drei Prozent der 18- bis 
35jährigen Frauen erkranken an 
Ess-Brech-Sucht. Insbesondere 
die Magersucht gehört zu den 
schweren psychischen Störun-
gen. Bis zu 16 Prozent der Pati-
entinnen mit Magersucht ster-
ben im Verlauf der Erkrankung 
an den körperlichen Folgen 
(Herzrhythmusstörungen, Nie-
renversagen) oder durch Suizid. 

Magersüchtige haben ein sehr 
niedriges Gewicht (BMI von 

17,5 und darunter) und weigern 
sich, ein minimales Körperge-
wicht zu halten. Ess-Brech-
Süchtige haben häufige unkon-
trollierte Essanfälle. Aufgrund 
ihrer großen Angst vor einer 
Gewichtszunahme erbrechen sie 
im Anschluss die Nahrung wie-
der, nehmen Abführmittel oder 
treiben exzessiv Sport. 

Ein zentrales Merkmal einer 
Magersucht oder Ess-Brech-
Sucht ist ein negatives Körper-
bild. Dies kann sich darin äu-
ßern, dass sich die Frauen er-
heblich dicker wahrnehmen, als 
sie tatsächlich sind, oder ihren 
Körper völlig ablehnen. Mehre-
re Studien belegen, dass Störun-
gen des Körperbildes sowohl bei 
der Entstehung als auch bei der 
Aufrechterhaltung einer Essstö-
rung eine wichtige Rolle spie-
len. Für die dauerhafte Über-
windung einer Essstörung ist 
der Aufbau eines positiveren 
Körperbilds deshalb ein wichti-
ger Aspekt. In die meisten stati-
onären Behandlungsprogramme 
sind Methoden zur Behandlung 
der Körperschemastörung in-
tegriert. Psychotherapeutinnen 
an den Universitäten Bochum 
und Mainz behandeln die Kör-
perbildstörung nun in einer 

eigens für den ambulanten Be-
reich konzipierten verhaltens-
therapeutischen Körperbild-
gruppe. In einer Körperbildthe-
rapie für Frauen mit Essstörun-
gen lernen die Frauen in acht bis 
zehn 90minütigen, ambulanten 
Gruppensitzungen, sich ihrem 
Körper wieder anzunähern. Zu 
den praktischen Übungen ge-
hört beispielsweise, sich per 
Video und Spiegel mit der eige-
nen Figur zu konfrontieren oder 
durch Modellier- und Abtast-
übungen eine realistische Vor-
stellung der eigenen Figur zu 
entwickeln. 

Durch die Teilnahme an der 
Körperbildgruppe zeigten die 
Patientinnen deutliche Verbes-
serungen bei der Bewertung des 
eigenen Körpers. Sie vermieden 
nach dem Training nicht mehr 
so oft Situationen, in denen sie 
den eigenen Körper bewusst 
wahrnahmen. Auch ihr Essver-
halten besserte sich deutlich. 
Die Körperbildgruppe hat sich 
damit auch im ambulanten Be-
reich als ein erfolgreiches Ele-
ment zur Behandlung von Ess-
störungen erwiesen, das um 
Einzelpsychotherapie und eine 
Gruppenpsychotherapie ergänzt 
werden kann. 

Neue psychodynamische Behandlungskonzepte  
für Borderline-Patienten 

Borderline-Patienten wird 
oft nachgesagt, sie neigten da-
zu, andere zu manipulieren 
und therapeutische Abläufe zu 
sprengen. Die Behandlung von 
Borderline-Patienten galt als 
schwierig und wenig erfolg-
reich. In den vergangenen Jah-
ren gelang es jedoch, auch für 
diese Patienten wirksame spe-
zifische Behandlungen zu fin-
den. Dabei erfuhren insbeson-
dere psychodynamische Be-
handlungskonzepte eine Re-
naissance, auch weil etablierte 

verhaltenstherapeutische An-
sätze die zentralen Beziehungs- 
und Identitätsstörungen nicht 
ausreichend zu verändern ver-
mochten. 

Borderline-Patienten haben 
eine schwere psychische Stö-
rung. Sie leiden unter phasen-
weise starker Niedergeschla-
genheit, Reizbarkeit und Angst 
sowie unter heftigen und häufi-
gen Wutausbrüchen. Sie ver-
halten sich oft impulsiv und 
neigen zu instabilen zwischen-
menschlichen Beziehungen. 

Rund 70 Prozent dieser Pati-
enten verletzen sich selbst, 
indem sie sich in die Haut 
schneiden oder sie verbrennen. 
Sie benutzen Schmerzen, um 
sich selbst wieder zu spüren 
oder um häufig erlebte, diffuse 
und äußerst quälende Span-
nungszustände abzubauen. 
Borderline-Persönlichkeitsstö
rungen (BPS) sind gekenn-
zeichnet durch eine niedrige 
Reizschwelle und starke emo-
tionale Reaktionen, die nur 
langsam wieder abklingen. 

www.kli.psy.ruhr-uni-
bochum.de  

Clarkin J.F. et al. 
Evaluating three treatments 

for borderline personality 
disorder: a multiwave 

study. Am J Psychiatry 
2007; 164:922-928.  
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Narrative Expositionstherapie für  
traumatisierte Flüchtlinge 

Viele Flüchtlinge, die nach 
Deutschland fliehen, sind 
durch Kriegserlebnisse, Folter 
oder dramatische Situationen 
traumatisiert. Bei einer wis-
senschaftlichen Untersuchung 
von Asylbewerbern berichte-
ten über 60 Prozent von er-
heblichen körperlichen Ge-
walterfahrungen und 30 Pro-
zent von Folter. 40 Prozent 
der untersuchten Asylbewer-
ber beschäftigen die Erlebnisse 
von Krieg und Gewalt noch 
monate- und jahrelang. Sie 
sind an einer „Posttraumati-
schen Belastungsstörung“ 
(PTBS) erkrankt. 

Die Behandlung von Flücht-
lingen steht vor besonderen 
Herausforderungen. Um auch 
in Flüchtlingslagern oder wäh-
rend eines Asylverfahrens 
einsetzbar zu sein, muss die 
Therapie möglichst kurz und 
wirksam sowie bei Personen 
aus unterschiedlichen Kultu-
ren einsetzbar sein. Eine Ar-
beitsgruppe der Universität 
Konstanz hat mit diesem An-
spruch die „Narrative Exposi-
tionstherapie“ entwickelt. Die 
Behandlungszeit dieser Trau-
matherapie beträgt zwischen 
vier Sitzungen in afrikanischen 
Flüchtlingslagern und zehn 
Sitzungen bei Folteropfern in 
Deutschland. Während der 
Therapie wird ein Bericht der 
gesamten Lebensgeschichte 
des Patienten erstellt, wobei 
der Schwerpunkt auf der Erin-

nerung und Darstellung der 
belastenden Erlebnisse liegt. 

Die Narrative Expositions-
therapie wurde erfolgreich bei 
sudanesischen Flüchtlingen in 
einem ugandischen Lager ange-
wandt. Ein Jahr nach Beendi-
gung der Behandlung, litten 71 
Prozent der Patienten nicht 
mehr an einer PTBS. In der 
Kontrollgruppe, die unterstüt-
zende Beratung oder Psycho-
edukation erhielt, konnten sich 
nur 20 Prozent der Patienten 
von den traumatischen Nach-
wirkungen ihrer Erlebnisse 
lösen. Auch bei traumatisierten 
Asylbewerbern in Deutschland 
konnte mit der Narrativen 
Expositionstherapie ein deutli-
cher Rückgang in der Intensität 
der Symptome erreicht wer-
den. 

Ein Ereignis kann einen 
Menschen traumatisieren, 
wenn er etwas erlebt oder 
beobachtet, durch das er sich 
selbst oder andere an Leib und 
Leben unmittelbar bedroht 
sieht. Charakteristisches Merk-
mal einer PTBS ist, dass die 
Patienten von der traumati-
schen Erfahrung nicht mehr 
losgelassen werden. Sie erle-
ben das Ereignis in erinnerten 
Bildern, Geräuschen, Gefühlen 
und häufig auch Körperemp-
findungen ungewollt immer 
wieder – tagsüber in Flash-
backs, nachts in Albträumen. 
Dabei haben sie den Eindruck, 
dass das Ereignis gerade in 

diesem Moment wieder statt-
findet. Sie fühlen sich erneut 
akut bedroht und hilflos. 

Die Ursache hierfür ist, dass 
traumatische Ereignisse im Ge-
dächtnis auf besondere Art und 
Weise abgespeichert werden. 
Während des Traumas werden 
die Erlebnisse in einer assozia-
tiven Struktur förmlich ins 
Gedächtnis gebrannt. Zugleich 
findet nur eine sehr mangelhaf-
te Abspeicherung im so ge-
nannten autobiografischen Ge-
dächtnis statt, das uns erlaubt, 
einzelne persönliche Erlebnisse 
in den Zusammenhang unserer 
Lebensgeschichte zu stellen, 
d. h. zeitlich und räumlich zu-
zuordnen. Patienten mit einer 
PTBS haben deshalb Schwie-
rigkeiten, das traumatische Er-
lebnis willentlich vollständig zu 
erinnern. Die Erinnerung ist 
oft bruchstückhaft und unge-
ordnet, einzelne Details und 
die genaue Reihenfolge der 
Ereignisse sind schwer abzuru-
fen. Zudem versuchen Patien-
ten, die unter einer PTBS lei-
den, so gut wie möglich Orte, 
Menschen und Gespräche zu 
vermeiden, die an das Trauma 
erinnern. Dies führt häufig zu 
Gefühlen der Unverstanden-
heit und Isolation. Menschen 
mit einer PTBS leiden außer-
dem häufig unter einer anhal-
tenden körperlichen Übererre-
gung aufgrund eines chroni-
schen Gefühls des Bedroht-
seins. 

Von hundert Menschen 
erkranken ein bis zwei in ih-
rem Leben an einer solchen 
schweren Persönlichkeitsstö-
rung. Die Patienten bedürfen 
einer intensiven Behandlung, 
die insbesondere im stationä-
ren Bereich hohe Kosten ver-
ursacht. Über 80 Prozent der 
Patienten sind in psychiatri-
scher Behandlung, fast drei 
Viertel sind Frauen. 

Eines der neuen Therapie-
verfahren, deren Wirksam-
keit wissenschaftlich nachge-
wiesen ist, ist die „übertra-
gungsfokussierte psychodyna-
mische Psychotherapie“ (TFP 
– aus dem Englischen: trans-
ference focused psychothera-
py). Die Behandlung nutzt 
insbesondere die Übertragung 
von früher entstandenen Ge-
fühlen und Einstellungen auf 

den Therapeuten im Hier und 
Jetzt, um unbewusste Kon-
flikte erkennen und lösen zu 
können. In einer randomi-
siert-kontrollierten Studie 
mit 90 Patienten konnte ge-
zeigt werden, dass die TFP 
im Verlauf eines Jahres zu 
signifikanten Verbesserungen, 
u. a. in den Bereichen De-
pressivität, Suizidalität und 
Impulsivität, führte. 

www.clinical-
psychology.uni-
konstanz.de/index.php?
cont=general&subcont=re
fugees 



auch in Kliniken der medizinischen Rehabilitation statt. Rund 
5.000 Psychotherapeuten sind dort bzw. in der stationären 
Jugendhilfe angestellt. Insgesamt werden jedes Jahr schät-
zungsweise 400.000 Patienten stationär psychotherapeutisch 
behandelt. 

Weitere Psychotherapeuten sind im Straf- und Maßregel-
vollzug, in sozialpsychiatrischen und psychosozialen Diensten, 
Tagesstätten für psychisch Erkrankte und Behinderte, in For-
schung und Lehre an den Hochschulen und im Öffentlichen 
Gesundheitsdienst beschäftigt. 

 
Psychotherapeutische Ausbildung 

Psychologische Psychotherapeuten haben nach ihrem Psy-
chologiestudium eine Psychotherapieausbildung absolviert. 
Dazu gehören eineinhalb Jahre praktische Tätigkeit, eine  
theoretische Ausbildung von mindestens 600 Stunden sowie 
600 Behandlungs- und 150 Supervisionsstunden. Vier wissen-
schaftliche Verfahren sind für diese vertiefte Ausbildung zuge-
lassen: Gesprächspsychotherapie, Psychoanalyse, tiefenpsy-
chologisch fundierte Psychotherapie und Verhaltenstherapie. 
Die Ausbildung dauert in Vollzeit mindestens drei und in 
Teilzeit mindestens fünf Jahre. 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten absolvieren 
ein Studium der Psychologie, Pädagogik oder Sozialpädago-
gik. Danach schließt sich eine psychotherapeutische Ausbil-
dung (mit Vertiefung in Psychoanalyse, tiefenpsychologisch 
fundierter oder Verhaltenstherapie) an, die auf die Behand-
lung von Kindern und Jugendlichen fokussiert. Auch diese 
Ausbildung dauert mindestens drei bzw. fünf Jahre. 

 
Auf Generationswechsel vorbereitet 

Die Psychotherapeuten in Deutschland sind im Durch-
schnitt 52 Jahre alt. Rund 60 Prozent der PP und KJP sind 50 
Jahre und älter. Allein in den kommenden zehn Jahren wird 
jeder Dritte heute noch Aktive 
in den Ruhestand gehen. Der 
demografische Wandel hat 
damit auch die Psychothera-
peutenschaft erreicht. 

Im Gegensatz zu vielen an-
deren Heilberufen haben Psy-
chotherapeuten keine Nach-
wuchssorgen. Seit Jahren 
steigt die Zahl der Neuappro-
bierten. 2008 schlossen 1.100 
Absolventen erfolgreich eine 
Psychotherapieausbildung ab. 
Dieser Trend wird sich in den 
kommenden Jahren fortset-
zen. Nach Schätzungen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Ausbildungsträger befinden 
sich derzeit etwa 8.500 Hoch-
schulabsolventen in der post-
gradualen Ausbildung zum PP 
oder KJP. 

Anzahl der Psychotherapeuten 
Psychotherapie ist vor allem ein Beruf von Frauen. Zwei 

Drittel sind Psychotherapeutinnen. In Deutschland arbeiteten 
Ende 2007 rund 31.500 Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten. 76 Prozent approbierten als „Psychologische 
Psychotherapeuten“ (PP), über 16 Prozent als „Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten“ (KJP) und 8 Prozent haben 
beide Approbationen. Etwa die Hälfte arbeitet freiberuflich 
als niedergelassene Psychotherapeuten in eigener Praxis, die 
andere Hälfte ist angestellt, z. B. in Krankenhäusern, Rehabi-
litationseinrichtungen und Beratungsstellen. Die Anzahl der 
Psychotherapeuten steigt seit Jahren, von 2006 auf 2007 um 
fast fünf Prozent. Psychotherapeuten sind damit – knapp zehn 
Jahre nach dem Psychotherapeutengesetz – einer der wich-
tigsten Heilberufe in der Versorgung psychisch kranker Men-
schen. 

 
Einkommen 

Eine voll ausgelastete psychotherapeutische Praxis erwirt-
schaftet einen Überschuss von maximal rund 72.000 Euro 
jährlich (2008). Als Berufseinsteiger verdient ein Psychothe-
rapeut nach TVöD zwischen 3.000 und 3.700 Euro monat-
lich (2008). 

 
Ambulante Psychotherapie 

In Deutschland arbeiten rund 15.700 Psychotherapeuten 
freiberuflich in eigener Praxis. Insgesamt nutzen rund 1 Mio. 
Patienten pro Jahr eine ambulante Psychotherapie (2004). PP 
erbringen jährlich Leistungen für rund 900 Millionen Euro in 
der gesetzlichen Krankenversicherung (2006). 

 
Wartezeiten  

bei niedergelassenen Psychotherapeuten zu lang 
Erwachsene Patienten warten durchschnittlich knapp zwei 

Monate auf einen ersten Termin mit einem niedergelassenen 
Psychotherapeuten (diagnostisches Erstgespräch). Die Be-
handlung beginnt durchschnittlich nach etwa fünf Monaten. 

Nur knapp die Hälfte aller Patienten, die wegen eines ers-
ten Gesprächs anfragen, erhält überhaupt einen Termin. Et-
wa 40 Prozent der Patienten beginnen nach den ersten fünf 
Probesitzungen eine Therapie. 

 
Psychosoziale Beratungsstellen 

In Deutschland existieren rund 12.500 psychosoziale Bera-
tungsstellen, in denen auch Psychotherapeuten arbeiten. 
Nach Schätzungen sind in Erziehungsberatungsstellen 3.600, 
in Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen 1.800 und in 
Suchtberatungsstellen etwa 4.150 Psychotherapeuten be-
schäftigt. Verlässliche Daten, wie viele Menschen jedes Jahr 
in psychosozialen Beratungsstellen Hilfe bei Psychotherapeu-
ten suchen, liegen nicht vor. 

 
Krankenhäuser und Rehabilitation  

(stationäre Psychotherapie) 
Ein erheblicher Teil der stationären Versorgung findet in 

psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen, aber 
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